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Sanierung Brücke von Rittersbach zur Heidersbacher Mühle
Zur offiziellen Übergabe der neu sanierten Brücke über die Elz zwischen Rittersbach und der Hei-
dersbacher Mühle trafen sich die Bürgermeister aus Elztal und Limbach mit ihren Bauamtsleitern 
und dem Eigentümer der Mühle, Ralf  Felzmann. Die Brücke liegt jeweils hälftig auf  der Gemarkung 
der beiden Gemeinden. „Der Zustand der Brücke war in den letzten Jahren deutlich schlechter ge-
worden“, sagte Bürgermeister Thorsten Weber. Insbesondere der Holzbelag und die Geländer waren 
stellenweise morsch und die Verkehrssicherheit war nicht mehr gegeben. Somit war es unabdingbar 
den Brückenbelag sowie die Geländer zu erneuern. Unter Federführung der Gemeinde Limbach wur-
de der Brückenbelag und die Geländerverkleidung aus langlebigem Douglasienholz erneuert. Die 
Tragkonstruktion für die Geländer wurden aus Stahl hergestellt. Die Gesamtbau- und Honorarkosten 
beliefen sich auf  rund 60.000 Euro. Diesen Betrag teilen sich die Gemeinden Limbach und Elztal je 
zur Hälfte. „Es ist eine verkehrstüchtige und optisch ansprechende Brücke entstanden, welche auch 
in Zukunft den Verkehr auf  der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Heidersbach und Rittersbach 
sowie die beidseitige Zufahrt zum Landgasthof  Heidersbacher Mühle sicherstellt“, waren sich die 
beiden Bürgermeister abschließend einig.

Das Bild zeigt von links nach rechts: Heidersbacher Ortsvorsteher Gellner, Bürgermeister Eckl, Bauamts-
leiter Tanecker, Ralf Felzmann, Bürgermeister Weber und Bauamtsleiter Farrenkopf.
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Geänderter Redaktionsschluss
Das letzte Amtsblatt für das Jahr 2020 erscheint 
in KW 52 am Mittwoch, 23. Dezember 2020. 
Redaktionsschluss hierfür ist am Freitag, 18. De-
zember 2020, um 10 Uhr, Anzeigenschluss ist am 
Montag, 21. Dezember 2020, um 8 Uhr. 

In KW 53/2020 und 01/2021 erscheint kein Amtsblatt. Das erste 
Amtsblatt im neuen Jahr 2021 erscheint in KW02 am Donners-
tag/Freitag, den 14./15. Januar 2021. Redaktionsschluss hierfür 
ist am Montag/Dienstag, 11./12. Januar 2021. Anzeigenschluss 
ist am Dienstag um 9.00 Uhr.
Wir bitten Sie, dies zu beachten. Der Verlag

Amtliche Nachrichten
Störungsdienste und Notrufnummern
Stadtwerke Mosbach	 06261/8905-36
Polizei	 110
Feuerwehr und Rettungsdienst	 112
Krankentransport	 06261/19222

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und
Familie gibt es unverbindlich, kompetent und kosten-
los im Internet unter www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege?
Wir beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte.
Kontaktdaten:
Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Hollergasse 14, 74722 Buchen 
Ansprechpartner:
Jutta Landwehr: 06281 / 5212-2550 
Jutta Baumgartner-Kniel: 06281 / 5212-2551

Tägliche Öffnungszeiten –
 um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

Einladung zur 11. Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Elztal am Montag, 14. Dezember 2020, 

19.00 Uhr in Elztal-Dallau, ELZBERGHALLE
Zu der oben anberaumten Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Elztal lade ich die verehrte Einwohnerschaft recht herzlich ein 
und benenne die Tagesordnungspunkte wie folgt:
T a g e s o r d n u n g
–        öffentlich        –
TOP   1	� Anfragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu 

Angelegenheiten der Gemeinde Elztal 
TOP   2	� Genehmigung des forstlichen Natural- und Finanzplans 

für das Forstwirtschaftsjahr 2021 mit Waldzustandsbe-
richt

TOP   3	 Festlegung der Wassergebühren
	 – Gebührenkalkulation
TOP   4	 Änderung der Abwassersatzung
	 – Gebührenkalkulation
	 – Änderung der Abwassergebühren
TOP   5	� Neuregelung der Umsatzbesteuerung durch den neuen  

§ 2b Umsatzsteuergesetz (UStG)
	 – Verlängerung des Optionsrechts bis zum 31. 12. 2022
TOP   6	� Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet „Oberer Wirbel-

bach“, OT Auerbach
TOP   7	� Teilnahme am Projekt der Touristikgemeinschaft Oden-

wald e.V.: Zertifizierung und Vermarktung „Kurzer Qua-
litätsweg – wanderbares Deutschland“ unter dem Namen 
„Römer-Pfade“

TOP   8	� Unterrichtung des Gemeinderates über den Abschluss 
der Prüfungen der Bauausgaben der Gemeinde Elztal von 
2012 bis 2018

TOP   9	� Änderung des Flächennutzungsplanes für die Verein-
barte Verwaltungsge-meinschaft Mosbach-Elztal-Neckar-
zimmern-Obrigheim

	 – �Gebiet Nr. 1.26 „Neckarelzer Straße“, auf Gemarkung 
Mosbach (Stadt Mosbach)

TOP 10	 Vergabe von Bauarbeiten und Gewerken
	 – Grundschulzentrum Elztal – Ausschreibungsblock Nr. 4
	 – Neubau einer Rohwasserleitung 
	 – Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten
	 – – Ermächtigung zur Vergabe
TOP 11	� Baugesuche im vereinfachten Verfahren mit und ohne Be-

freiungen; Baugesuch im BG-Verfahren ohne Befreiungen
	 – �Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage 

und Carport, Flst.Nr. 11800, Geisrain 13, OT Dallau
	 – �Errichtung eines Einfamilienwohnhauses und einer 

Doppelgarage, Flst.Nr. 2619 und 2619/1, Buchwaldstra-
ße 18, OT Muckental

	 – �Errichtung eines Wohngebäudes mit sechs Wohnungen 
und Anlegen von zehn PKW-Stellplätzen, Flst.Nr. 8633, 
Katzentaler Straße 28 c, OT Dallau

	 – �Errichtung einer Reitanlage, einer Bewegungshalle mit 
Nebengebäude, einer Bergehalle, eines offenen Reitplat-
zes, zwei überdachten Futterplätzen und einer Mistplat-
te, Flst.Nr. 11144, Gewann Hofacker, OT Dallau

TOP 12	 Annahme von Spenden
TOP 13	� Information über die allgemein bedeutsamen Angelegen-

heiten der Gemeinde Elztal 
TOP 14	 Anfragen der Gemeinderäte

Eckl, Bürgermeister

Hinweis auf die Räum- und Streupflichtsatzung der Gemein-
de Elztal
§ 1 Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
1. �Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlossenen 

Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Gehwege und 
die weiteren in § 3 genannten Flächen nach Maßgabe dieser Sat-
zung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei 
Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.

2. �Für Grundstücke der Gemeinde, die nicht überwiegend Wohn-
zwecken dienen, sowie bei gemeindlichen Alters- und Wohnhei-
men verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung (§ 41 Abs. 1 Satz 
1 Straßengesetz).

3. �Für die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 
und von Straßenbahnen gelten die Verpflichtungen nach dieser 
Satzung insoweit, als auf den ihren Zwecken dienenden Grund-
stücken Gebäude stehen, die einen unmittelbaren Zugang zu der 
Straße haben oder es sich um Grundstücke handelt, die nicht un-
mittelbar dem öffentlichen Verkehr dienen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 
Straßengesetz). Die Verpflichtungen nach dieser Satzung gelten 
nicht für die Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer (§ 41 
Abs. 3 Satz 1 Straßengesetz).

§ 2 Verpflichtete
1. �Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer und 

Besitzer (z. B. Mieter und Pächter) von Grundstücken, die an ei-
ner Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang 
haben (§ 15 Abs. 1 Straßengesetz).

1. �Als Straßenanlieger gelten auch die Eigentümer und Besitzer sol-
cher Grundstücke, die von der Straße durch eine im Eigentum der 
Gemeinde oder des Trägers der Straßenbaulast stehende, unbe-
baute Fläche getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grund-
stücksgrenze und Straße nicht mehr als 10 Meter, bei besonders 
breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte der Straßenbreite be-
trägt (§ 41 Abs. 6 Straßengesetz).

2. �Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger für dieselbe 
Fläche verpflichtet, besteht eine gesamtschuldnerische Verant-
wortung; sie haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
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dass die ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt wer-
den.

3. �Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlieger 
verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft.

§ 3 Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht
1. �Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem öffentlichen Fuß-

gängerverkehr gewidmeten Flächen, die Bestandteil einer öffent-
lichen Straße sind.

2. �Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, falls Geh-
wege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, Flächen in einer 
Breite von 1 Meter.

3. �Entsprechende Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen sind 
an deren Rand liegende Flächen in einer Breite von 1 Meter. Er-
strecken sich Parkflächen, Bänke, Pflanzungen u. ä. nahezu bis 
zur Grundstückgrenze, ist der Straßenanlieger für eine in Satz 
1 entsprechend breite Fläche entlang dieser Einrichtungen ver-
pflichtet.

4. �Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemeinsamen Be-
nutzung von Radfahrern und Fußgängern gewidmeten und durch 
Verkehrszeichen gekennzeichnete Flächen.

5. �Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sonstige 
Fußwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidme-
ten Flächen, die nicht Bestandteil einer anderen öffentlichen Stra-
ße sind.

6. �Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zufahrt oder Zugang 
zur sie erschließenden Straße oder liegen sie hintereinander zur 
gleichen Straße, so erstrecken sich die gemeinsam zu erfüllenden 
Pflichten nach dieser Satzung auf den Gehweg und die weiteren 
in Abs. 2 bis Abs. 5 genannten Flächen an den der Straße nächst-
gelegenen Grundstücken.

§ 4 Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten
1. �Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von 

Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Reinigungspflicht be-
stimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs und der öffent-
lichen Ordnung.

2. �Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Besprengen 
mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstände (z. B. 
Frostgefahr) entgegenstehen.

3. �Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt werden. Der Keh-
richt ist sofort zu beseitigen. Er darf weder dem Nachbarn zuge-
führt noch in die Straßenrinne oder andere Entwässerungsanla-
gen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden.

§ 5 Umfang des Schneeräumens
1. �Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf 

solche Breite von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und insbe-
sondere ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in der Regel 
mindestens auf 1 m Breite zu räumen.

2. �Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem rechtli-
chen Teil der Fläche, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, 
soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Rande der Fahrbahn 
bzw. am Rande der in § 3 Abs. 2 bis 6 genannten Flächen an-
zuhäufen. Nach Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen 
und die Straßeneinläufe so freizumachen, dass das Schmelzwas-
ser abziehen kann.

3. �Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen vor den 
Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine 
durchgehende Benutzbarkeit der Flächen gewährleistet ist. Für je-
des Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite 
von mindestens 1 Meter zu räumen.

4. �Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden. Geräum-
ter Schnee oder auftauendes Eis darf dem Nachbarn nicht zuge-
führt werden.

§ 6 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
1. �Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die Gehwege 

und die weiteren in § 3 genannten Flächen sowie die Zugänge zur 
Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, dass sie von Fußgängern 
bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt mög-

lichst gefahrlos benützt werden können. Die Streupflicht erstreckt 
sich auf die nach § 5 Abs. 1 zu räumende Fläche.

2. �Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder 
Asche zu verwenden.

3. �Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist verboten. Sie 
dürfen ausnahmsweise bei Eisregen und Glatteis verwendet wer-
den. Der Einsatz ist so gering wie möglich zu halten.

4. § 5 abs. 3 und 4 gelten entsprechend.

§ 7 Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen von 
Schnee- und Eisglätte
Die Gehwege müssen werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 
9.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt 
Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei 
Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht en-
det um 20.00 Uhr.

Gemeindeverwaltung Elztal

Rathaus Dallau – Erreichbarkeit zwischen den Jahren
Anstelle einer vollständigen Schließung, die im Zuge der Corona-
Pandemie in den Raum gestellt wurde, ist die Verwaltung in der 
Zeit von 28. bis 30. Dezember 2020 eingeschränkt für dringende 
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in der Zeit von 9.00 bis 
12.00 Uhr telefonisch erreichbar.

Glasfaserausbau in Elztal
Bestimmt haben Sie bereits vom anstehenden Glasfaserausbau im 
gesamten Neckar-Odenwald-Kreis durch das Unternehmen Breit-
bandversorgung Deutschland GmbH (BBV) und seiner Produktse-
rie toni gehört.
In dieser und den folgenden Ausgaben unseres Mitteilungsblatts er-
halten Sie die wichtigsten Informationen zu diesem wichtigen Pro-
jekt. Alle relevanten Fragen werden in den dazu gehörenden Ant-
worten verständlich erklärt.

Was kostet mich der neue Glasfaseranschluss?
Während der Vorvermarktungsphase bis März 2021erhalten Sie Ih-
ren hauseigenen Glasfaseranschluss kostenfrei, indem Sie einen In-
ternetvertrag mit toni abschließen.
Wenn Sie erst später abschließen, entstehen Kosten: bei einem Ver-
tragsabschluss nach der Vorvermarktungsphase bis zum Beginn der 
Bauphase in Ihrer Straße zahlen Sie 600 € Anschlusskosten und be-
kommen allerdings einen 400 € Gutschein dazu. Danach kostet der 
Anschluss 1.400 €. 
Bei allen Varianten kostet die Aktivierung des Anschlusses einma-
lig 100 €.

Wie hoch sind die monatlichen Kosten bei toni?
Alle Tarife und Preise entsprechen den von anderen Anbietern wie 
z.B. Telekom oder Vodafone. Ein Vorteil besteht darin, dass z.B. ein 
100 MBit-Produkt über Glasfaser qualitativ hochwertiger ist. Sie er-
halten auch 100 MBit im Upload, die Bandbreite steht jederzeit voll 
zur Verfügung und unterliegt keinen Schwankungen.

Mein Vertrag bei einem anderen Anbieter läuft erst später ab. 
Muss ich doppelt bezahlen?
Die Kosten für den laufenden Vertrag beginnen immer erst mit der 
Inbetriebnahme des neuen Anschusses, allerdings frühestens nach-
dem Ihr aktueller Vertrag gekündigt /abgelaufen ist. Die Breitband-
versorgung Deutschland GmbH übernimmt alles und erledigt für 
Sie den Wechsel auch mit Beibehaltung Ihrer Telefonnummern. Der 
Wechsel erfolgt also erst nach Fertigstellung des Glasfaseranschlus-
ses in Ihrer Immobilie zum nächstmöglichen Kündigungstermin, 
sodass es in keinem Fall zu einer doppelten Zahlung an beide An-
bieter kommt. 

Die BBV GmbH informiert alle Interessierten auch in eingerichte-
ten toni-Shops im Neckar-Odenwald-Kreis wie z.B.
toni-Shop Mosbach
Hauptstraße 52 | 74821 Mosbach
Telefon 06261 8671 360 | info@wir-sind-toni.de
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18 Uhr | Sa 10–13 Uhr

mailto:info@wir-sind-toni.de
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toni-Shop Buchen
Marktstraße 4 | 74722 Buchen
Telefon 06281 9029 520 | info@wir-sind-toni.de
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–18 Uhr 
toni-Shop der Stadtwerke Buchen
Am hohen Markstein 3 | 74722 Buchen
Telefon 06281 5350
Öffnungszeiten: Mo–Mi 8–12 Uhr und 13.00–16.45 Uhr | Do 8–12 
Uhr und 13–18 Uhr | Fr 8.00–12.30 Uhr
Und es gibt eine eingerichtete Glasfaser-Hotline für eine telefoni-
sche Beratung:
Glasfaser-Hotline Telefon 06262 / 81 999 22 (Montag bis Freitag, 
10–18 Uhr).
Ebenso werden Fragen auf der Internetseite https://bbv-deutsch-
land.de/wir-sind-toni/ beantwortet.

Alle Jahre wieder…. Ablesung der Zähler 
In einigen Wochen ist es wieder Zeit für die Jahresendabrechnung. 
Hierfür benötigt unser Netzbetrieb die Stände Ihres Stromzählers. 
Anfang Dezember werden die Ablesekarten zur Ermittlung der 
Zählerstände verschickt. Sie erhalten die Ablesekarte nicht mehr 
von der Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG, sondern von 
der Stadtwerke Mosbach GmbH. Grund hierfür ist eine Netzüber-
nahme zum 1. 1. 2019. 
Bitte beachten Sie die Frist zur Abgabe der Zählerstände – und 
zwar den 18. Dezember 2020, da wir den Zählerstand sonst schät-
zen müssen. Schon heute bedanken wir uns für Ihre Mitarbeit. 

Wie wird die Karte richtig ausgefüllt?
Vergleichen Sie die Zählernummern mit der vorgedruckten Num-
mer auf Ihrer Ablesekarte. Tragen Sie den Zählerstand gut lesbar 
und ohne Nachkommastellen in die vorgegebenen Felder ein. Bitte 
geben Sie ein Ablesedatum und Ihre Kontaktdaten an, damit wir uns 
bei Rückfragen zu den Zählerständen problemlos mit Ihnen in Ver-
bindung setzen können. 

Wohin mit der Ablesekarte?
• Übermittlung via Internet 
Auf der Internetseite www.swm-online.de können Sie sich durch 
Eingabe Ihrer Kundennummer (7-stellig) und Ihres individuellen 
Passwortes xxxxx (dieses erhalten Sie mit dem Anschreiben) ein-
loggen und Ihre Zählerstände eintragen. 
• Auf dem Postweg 
Sie können die Ablesekarte per Post an unser Dienstleistungsunter-
nehmen senden. 
• Abgabe der Karte 
Sie können die Karte direkt in den Briefkasten des Rathauses ein-
werfen. 
• Übermittlung per Fax 
Sie können die ausgefüllte Ablesekarte auch per Fax an die 0681 – 
58 75 011 über unser Dienstleistungsunternehmen an uns senden.

Wichtige Informationen zum Thema Coronavirus
Um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen und einen wert-
vollen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten, sollte 

die Meldung des Zählerstandes ohne direkten persönlichen Kon-
takt stattfinden. Wenn Ihr persönlicher Besuch im Kundencentrum 
nicht unbedingt erforderlich ist, bitten wir Sie andere Kommuni-
kationswege zu nutzen. Sie erreichen uns wie gewohnt telefonisch 
unter 06261/8466500 oder per E-Mail an netzbetreiber@swm-on 
line.de. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Wir hoffen, bald wieder in 
gewohntem Maße für Sie da zu sein. 

Ihre Stadtwerke Mosbach GmbH

Ortsteil Muckental
Ergänzungsbuch Muckental und Rineck
Suchen Sie noch ein passendes Weihnachtsgeschenk unterm Christ-
baum? Gut geeignet wäre das frisch erschienene Ergänzungsbuch 
über Muckental und Rineck anlässlich des 650-jährigen Bestehens. 
Erhältlich ist das Buch bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus 
Dallau sowie bei Ortsvorsteher Christoph Kuhnert.

Blutspende in Dallau am 16. 12. 2020
Das DRK lädt zum nächsten Blutspendetermin ein:

Mittwoch, dem 16. 12. 2020, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr
 in der Elzberghalle, Krähenwald 2,

74834 ELZTAL / DALLAU
Als kleines Dankeschön erhält jeder Blutspender im Zeitraum 
vom 14. 12. 2020 bis 3. 1. 2021 eine Lunchbox im exklusiven DRK- 
Design.
Blutspende nur mit Online-Terminreservierung. Um in den ge-
nutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen 
Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermei-
den, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineter-
minreservierung statt.
Alle Blutspendetermine finden Sie online unter:  
https://terminreservierung.blutspende.de/m/elztal-elzberghalle
Blutspenden. Mit Abstand sicher. Auch in „Corona-Zeiten“ ist 
die Blutspende sicher. Blutspendetermine werden beim DRK unter 
Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den 
höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt.
Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit der 
Terminreservierung steht Ihnen die kostenfreie Service-Hotline un-
ter 0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Spender werden gebeten nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie 
sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen 
(Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) wer-
den nicht zur Blutspende zugelassen. Wer Kontakt zu einem Co-
ronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten zwei Wochen 
einen Risikogebiet aufgehalten habt, muss bitte bis zur nächsten 
Blutspende 14 Tage pausieren. Zusätzliche Informationen finden Sie 
auch unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus 

Die AWN und KWiN informieren:
Der Winter und die Müllabfuhr 
Es gibt ihn noch, den Winter, trotz Klima-Erwärmung! Nach den 
ersten Frostnächten und einer Schnee-Front sind noch weitere 
Schneefälle angesagt. Die inzwischen vielleicht schon ungewohnten 
Witterungsbedingungen stellen alle vor Herausforderungen: Win-
terdienste, Postboten, Autofahrer und hier natürlich auch die Sam-
melteams der Müllabfuhr. 
Die Straßenverhältnisse können bei den aktuellen Witterungsver-
hältnissen um den Gefrierpunkt herum sehr uneinheitlich sein: In 
einer schattigen Kurve kann unvermutet Eisglätte aufteten, wo ge-
streut wurde, kann Schneematsch glatt wie Schmierseife sein, und 
wo aus Umweltschutzgründen auf Streuung verzichtet wird, kann 
festgefahrener Schnee für Schneeglätte sorgen, selbst wenn nur we-
nige Zentimeter gefallen sind. Auch erfahrene Lenker von Sammel-
fahrzeugen müssen immer wieder Risiken abwägen. Im Zweifelsfall 
hat Sicherheit absoluten Vorrang – Sicherheit für die anderen Ver-
kehrsteilnehmer, für parkende Fahrzeuge, für Gebäude und Zäune 
entlang der Straßen und natürlich für die Sammelteams selbst.
Wer sichergehen möchte, dass Restmülltonne & Co. geleert bzw. ab-
geholt werden, sollte die Abfälle an eine Stelle bringen, die auf jeden 
Fall für die Sammelfahrzeuge zu erreichen ist. Straßen die aufgrund 
der Witterungsbedingungen am Sammeltermin laut Entsorgungs-

mailto:info@wir-sind-toni.de
https://bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/
https://bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/
https://terminreservierung.blutspende.de/m/elztal-elzberghalle
http://www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus
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Kalender nicht anfahrbar waren, können nicht wiederholt befah-
ren werden. AWN und KWiN bitten alle Bürgerinnen und Bürger, 
die von nicht geleerten Mülltonnen betroffen sind, die Mülltonne 
wieder auf das Grundstück zurückzustellen. Diese Mülltonnen sol-
len dann bei der nächsten regulären Leerung wieder bereitgestellt 
werde. Für zusätzlich anfallenden Restmüll kann in diesen Fällen 
ein beliebiger schwarzer oder blauer Müllsack dazugestellt werden, 
wenn die Bioenergietonnen betroffen sind ein mit Papier gut aus-
gelegter Karton. Wenn die Verpackungstonnen bis zur folgenden 
Leerung nicht ausreichen, können hier noch von früher vorhande-
ne Gelbe Säcke dazugestellt werden, oder auch sonstige Kunststoff-
säcke.
Die tieferen Temperaturen machen das Kunststoffmaterial der Ton-
nen bruchanfälliger, so dass das übliche Rütteln der Tonnen am 
Sammelfahrzeug ausgerechnet dann eingeschränkt werden muss, 
wenn festgefrorene Abfälle gelöst werden sollten. Was also kann 
man tun?
Die Abfälle sollten so in die Gefäße eingefüllt werden, dass sie nicht 
festfrieren können, also trocken oder wenigstens nicht tropfend. 
Hilfreich ist ein portionsweises Vor-Verpacken der einzelnen Ab-
fallportionen in Zeitungs- oder Anzeigenpapier. Es dürfen auch 
Papiertüten vom Bäcker oder Metzger sein. Ihre Farben sind in-
zwischen selbst für die Bio-Energietonnen unbedenklich. So vor-
verpackt können die Abfälle dann in die Eimer im Wohnbereich 
eingefüllt werden. Für Restmüll können diese Eimer in der Küche 
mit Kunststoffbeuteln ausgelegt sein, für die Bioabfälle sind aber 
ausschließlich mit Papier oder mit Papiertüten zu verwenden. Auch 
die großen Bioenergie-Tonnen sollten nochmals reichlich mit Zei-
tungspapier, Eierkartons oder Wellpappe ausgelegt werden.
AWN und KWiN bitten um Verständnis und bedanken sich für 
die Mithilfe. Die KWiN ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 
06281/906-0.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen
Das Zentrum für Entsorgung und Umwelttechnologie Sansenhe-
cken (Z.E.U.S.) in Buchen und der Wertstoffhof in Mosbach, Lut-
tenbachtalstr. 30, im Betriebsgelände der Fa. INAST auf dem Ge-
lände der ehemaligen Neckartalkaserne sowie der Wertstoffhof des 
DRK in Hardheim, Querspange 6 haben an Heiligabend Donners-
tag, 24. Dezember, sowie an Silvester, Donnerstag, 31. Dezember, 
geschlossen.
Von Mo., 28. 12., bis Mi., 30. 12., haben das Zentrum für Entsorgung 
und Umwelttechnologie Sansenhecken (Z.E.U.S.) in Buchen und 
der Wertstoffhof in Mosbach unter Bedingungen zum Schutz vor 
dem Corona-Virus (Maskenpflicht, max. zwei Personen pro Fahr-
zeug, max. fünf Fahrzeuge auf dem Wertstoffhof, Mindestabstand 
zwischen Personen 1,5 Meter) geöffnet. 
Am Samstag, 2. Januar, hat der Wertstoffhof des DRK in Hardheim 
geöffnet, alle anderen Entsorgungseinrichtungen sind geschlossen.
Die Öffnungszeiten des Z.E.U.S. in Buchen: 
Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.00 Uhr, samstags von 8.00 bis 
12.00 Uhr. Am Montag und am Donnerstag ist jeweils bis 18.00 Uhr 
geöffnet.
Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Mosbach: 
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr, und von 14.00 bis 16.30 
Uhr, samstags von 8.30 bis 12.00 Uhr. Am Montag und am Don-
nerstag ist jeweils bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs in Hardheim: 
Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr und Samstag von 10.00 bis 
11.30 Uhr. 
Sämtliche Öffnungszeiten sind wie üblich im grünen Entsorgungs-
kalender von AWN und KWiN zu finden, auf Seite 7.

Vorverschiebungen bei der Müllabfuhr zu Weihnachten!
Aufgrund der Weihnachtsfeiertage kommt es zu Vorverschiebun-
gen bei der Müllabfuhr. In einigen Orten verschieben sich die Ab-
fuhrtage sogar gleich um mehrere Tage nach vorne! 
Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsverschie-
bungen enthält für jeden Orts- und Stadtteil der grüne Entsor-
gungskalender der KWiN. Im Entsorgungskalender sind die Sym-
bole für die nach vorne verschobenen Abfuhrtermine rot hinterlegt!

Die KWiN bittet darum, bereits vor den Weihnachts-Feiertagen die 
Abfuhrtermine anhand des Entsorgungskalenders zu überprüfen! 
Ganz besonders wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen 
die rechtzeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren 
werden nicht nach den üblichen Routen gefahren. Die Abfälle sind 
bis spätestens um 6.00 am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze 
bereitzustellen. Für später bereitgestellte Abfälle kann eine Abfuhr 
nicht garantiert werden.

Schulnachrichten
Online-Informationsveranstaltungen an der Gewerbeschule 
Mosbach
Wer noch nicht weiß, wie es nach seinem mittleren Schulabschluss 
am Ende dieses Schuljahres für ihn weitergehen soll, kann sich in 
mehreren Informationsveranstaltungen über die Möglichkeiten, die 
es an der Gewerbeschule Mosbach gibt, schlau machen.
Aufgrund der momentanen Einschränkungen finden die Veranstal-
tungen online statt. Die Lehrerinnen und Lehrer informieren über 
die jeweiligen Schularten und stehen Rede und Antwort. Für die 
Teilnahme wird nur ein Smartphone, Tablet oder ein Computer be-
nötigt; es ist aber auch möglich per Telefon teilzunehmen. 
Die Veranstaltung für das Berufskolleg findet am Montag, den 14. 
12. 2020, ab 18.00 Uhr statt.
Das Technische Gymnasium stellt sich am Mittwoch, den 16. 12. 
2020, ab 18.00 Uhr vor. 
Nähere Informationen und Hilfestellungen für die Teilnahme sind 
auf der Homepage der Schule unter www.gewerbeschule-mosbach.
de zu finden.
Vorausgesetzt die Corona-Situation lässt dies zu, finden am 25. 1. 
2021 und am 1. 2. 2021 Präsenzveranstaltungen in der Schule statt. 
Auch hierzu finden sich Information auf der Homepage der Schule.
Die Gewerbeschule freut sich auf Sie!

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

74834 Elztal-Dallau, Kirchenstr. 10, Tel. 06267/2765
Pfarramt.dallau@kath-elf.de, www.kath-elf.de

Gottesdienste vom 12. 12. bis 18. 12. 2020

Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live

Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros, per SE-App, über unsere Homepage oder per Mail an an 
meldung@kath-elf.de

Sonntag, 13. 12., DRITTER ADVENTSSONNTAG / GAUDETE
Elztal
Da	 10.15 Uhr �Festgottesdienst zum Patrozinium mitgestal-

tet von einer Schola des Kirchenchors
Limbach 
Krum (Sa) 	18.00 Uhr �Beichtgelegenheit
Krum (Sa) 	18.30 Uhr �Rorateamt mit Beauftragung von Mitgliedern 

des Gemeindeteams u. Aufnahme von Minist-
ranten

Bals	 10.15 Uhr �Messfeier gleichzeitig Livestream
Lau	 18.30 Uhr �Fatima-Rosenkranz		
Fahrenbach
Fa (Sa) 	 18.30 Uhr �Messfeier gleichzeitig Livestream
Tr	 11.30 Uhr ��Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Anbetung u. eucharistischem Segen (bis 12.30 
Uhr, ohne Anmeldung) 

Montag, 14. 12. 
	 18.30 Uhr ��Adventliche Andacht (WeG-Gemeinschaft) 

im Livestream 
Dienstag, 15. 12. 
Wag	 14.00 Uhr �Messfeier (Altenwerk)
Tr	 18.30 Uhr �Rorateamt gleichzeitig Livestream

mailto:Pfarramt.dallau@kath-elf.de
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Mittwoch, 16. 12. 
Bals	 18.30 Uhr �Rorateamt 	
Fa	 18.30 Uhr �Rorateamt gleichzeitig Livestream	
Donnerstag, 17.12. 
Nb	 18.30 Uhr �Messfeier gleichzeitig Livestream (ev. Kirche)
Freitag, 18.12. 
Lim	 18.30 Uhr ��Schülergottesdienst mit Empfang des Frie-

denslichts aus Bethlehem, gleichzeitig Lives-
tream

Mu	 18.30 Uhr �Rorateamt 

Gottesdienste über Weihnachten
Mittwoch, 23. 12. – Mittwoch der vierten Adventswoche
Lau	 17.00 Uhr �Krippenfeier (vor der Kirche)
Donnerstag, 24. 12. – Heiliger Abend, ADVENIAT-Kollekte
Elztal
Mu	 14.30/15.30  Uhr �Krippenfeiern (vor dem Rathaus)     
Da	 15.30 Uhr �Krippenfeier gleichzeitig Livestream (Schloss-

platz)
Au	 16.00 Uhr �Krippenfeier (Schulhof)
Ri	 17.00 Uhr �Christmette gleichzeitig Livestream
Da	 21.30 Uhr �Christmette
Limbach
Bals	 15.00 Uhr �Krippenfeier (Klostergarten)
Krum	 16.30 Uhr �Krippenfeier (vor der Kirche)
Lim	 17.30 Uhr �Krippenfeier (Friedhof)
Lau	 17.00 Uhr �Christmette
Wag	 17.00 Uhr �Christmette
	 19.00 Uhr �Impuls zum Heiligen Abend im Livestream
Fahrenbach
Tr	 14.00 Uhr ��Stationenweg zur Krippe (Kirche, bis 17.00 

Uhr, ohne Anmeldung)
Ro 	 16.00 Uhr �Krippenfeier (vor dem Rathaus)
Fa	 21.30 Uhr �Christmette gleichzeitig Livestream
Freitag, 25. 12. – HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN / 
WEIHNACHTEN, ADVENIAT-Kollekte
Elztal
Ri	 18.00 Uhr �Vesper gleichzeitig Livestream
Limbach
Bals	 10.15 Uhr �Festgottesdienst gleichzeitig Livestream
Lim	 10.15 Uhr �Festgottesdienst
Fahrenbach
Tr	 10.15 Uhr �Festgottesdienst
Tr	 16.00 Uhr ��Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Anbetung u. eucharistischem Segen
		  (bis 18.00 Uhr, ohne Anmeldung)
Samstag, 26. 12. – HEILIGER STEPHANUS, ERSTER MÄRTY-
RER / ZWEITER WEIHNACHTSTAG
Elztal
Au	 10.15 Uhr �Festgottesdienst gleichzeitig Livestream (ev. Kir-

che) mit Beauftragung u. Verabschiedung von 
Mitgliedern des Gemeindeteams

Da	 10.15 Uhr �Wort-Gottes-Feier mitgestaltet von Voices of 
Elztal

Fahrenbach
Ro 	 10.15 Uhr �Festgottesdienst
Tr	 16.00 Uhr ��Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Anbetung u. eucharistischem Segen (bis 18.00 
Uhr, ohne Anmeldung)

Sonntag, 27. 12. – FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Elztal
Nb (Sa) 	 18.30 Uhr �Festgottesdienst gleichzeitig Livestream (ev. Kir-

che) mit Beauftragung u. Verabschiedung von 
Mitgliedern des Gemeindeteams

Au	 10.15 Uhr �Wort-Gottes-Feier mit Aussendung der Stern-
singer (Schulhof)		

Mu	 10.15 Uhr �Festgottesdienst		
Limbach 
Krum	 10.15 Uhr �Festgottesdienst gleichzeitig Livestream

Fahrenbach
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Anbetung u. eucharistischem Segen (bis 12.30 
Uhr, ohne Anmeldung)

Die weihnachtlichen Gottesdienste bieten in diesem besonderen 
Jahr eine große Vielfalt. Sie sind herzlich zur Mitfeier eingeladen. 
Dabei bitten wir um Beachtung folgender Hinweise:
– �Da die Personenzahlen auch für die Feiern unter freiem Himmel 

begrenzt sind, bitten wir dringend um Reservierung ab Montag, 
14. 12. 2020. Am einfachsten über unsere App, unter www.kath-
elf.de oder per Mail an anmeldung@kath-elf.de. Sie können uns 
aber auch telefonisch zu den bekannten Öffnungszeiten in den 
Pfarrbüros erreichen.

– �Die Abstandsregeln gelten auch für die Feiern außerhalb unserer 
Kirchen, ebenso ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

– In allen Feiern können die Kinder ihr Krippenopfer abgeben.
– �Alle Kirchen sind selbstverständlich über die Feiertage zum Krip-

penbesuch geöffnet. Sie sind herzlich willkommen und finden 
dort das Friedenslicht aus Bethlehem nebst verschiedener Anre-
gungen für das persönliche Gebet.

Kommunionempfang auch an den Weihnachtsfeiertagen
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist die Möglichkeit des Kommu-
nionempfangs jeweils im Zeitfenster zwischen 16.00 und 18.00 Uhr 
gegeben. Hier ganz bewusst etwas später als sonst üblich, um die 
weihnachtliche Stimmung mit aufzunehmen. Herzliche Einladung 
zu weihnachtlichen Liedern und Gedanken.

Digitaler Impuls am Heiligen Abend
Am Heiligen Abend 2020 wird es u. a. einen digitalen Impuls zum 
Thema Weihnachten in Coronazeiten geben. Uhrzeit: 19.00 Uhr. 
Auch dieser Impuls wird über unseren bekannten Streaming-Kanal 
https://www.kath-elf.de/live übertragen und ist dann auch im An-
schluss dort verfügbar.

Weihnachtsgrüße der WeG-Gemeinschaft
Für alle, die über die Weihnachtsfeiertage in unseren Kirchen Ruhe 
und Besinnung suchen, hat die WeG-Gemeinschaft einen Weih-
nachtsgruß vorbereitet – einen Impuls zur Weihnachtszeit, den Sie 
gerne mitnehmen dürfen. Bringen Sie diesen auch gerne Ihren älte-
ren Angehörigen und Kranken. Auch wenn wir uns nicht persönlich 
treffen können, so sind wir doch alle durchs Gebet und das gegen-
seitige Aneinander-Denken miteinander verbunden.

Auerbach
Offene Kirche – Friedenslicht von Bethlehem 
Die Kirche ist jeden Tag ganzjährig geöffnet. Jetzt in der stillen Jah-
reszeit (durch Corona wortwörtlich) laden wir bis zum 10. Januar 
alle (jegliche Konfession und auch Konfessionslose) zum Besuch in 
die weihnachtlich geschmückte Kirche ein, nur um zu schauen, den 
Kindern etwas zeigen, etwas lesen, Stille hören, mit „IHM“ reden, 
etwas Schönes mitnehmen, ... 
Nach dem 4. Advent kann man das Friedenslicht aus Bethlehem bis 
10. Januar nach Hause mitnehmen oder einem lieben Menschen 
vorbeibringen. Bringen Sie dazu eine Kerze mit geeignetem Gefäß 
mit.
Bleibt behütet! 	 Gemeindeteam Auerbach

Dallau
Lobpreisgottesdienst – Gott begegnen mit Liedern, Videos und 
Gebeten
Zum Abschluss der 24h-Gebetsaktion findet am Samstag, 19. 12. 
2020, ein gemeinsamer Lobpreisgottesdienst um 16.00 Uhr in der 
kath. Kirche statt. Es wird besinnlich und laut, es wird modern und 
ursprünglich. Es wird nicht katholisch und nicht evangelisch son-
dern christlich. Es ist Lobpreis!
Da die Besucheranzahl gemäß den aktuellen Coronaverordnungen 
begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung telefonisch im Pfarrbüro, 
per SE-App, Homepage, per mail an anmeldung@kath-elf.de oder 
bei E. Fischer.

http://www.kath-elf.de
http://www.kath-elf.de
mailto:anmeldung@kath-elf.de
mailto:anmeldung@kath-elf.de
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Muckental
Projekt Pilgernde Gottesmutter (Schönstatt)
Liebe Teilnehmer/innen am Projekt Pilgerheiligtum,
aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen haben wir uns in Ab-
sprache mit einigen von Euch und Ihnen bei der Rosenkranzan-
dacht am 18.10.2020 darauf verständigt, die geplante Weitergabe des 
Pilgerheiligtums noch etwas hinauszuschieben. Passend dazu kam 
eine Email aus Schönstatt mit einigen netten Ideen, die ich Euch 
und Ihnen gerne mitteile:
„Wenn die Weitergabe der Pilgernden Gottesmutter für einige Zeit 
eingestellt wird, ist es sehr empfehlenswert, die Verbindung unter-
einander umso mehr zu pflegen, zum Beispiel durch
• Gebet füreinander.
• Telefonkontakt untereinander.
Diejenigen, die normalerweise einander das Pilgerbild bringen, er-
innern durch einen Telefonanruf daran und wünschen sich Segen.
• Gebet miteinander.
Manche erzählen uns, wie schön es ist, auch telefonisch miteinander 
zu beten – vor allem, wenn man alleine ist.“
Ich darf noch ergänzen: Gerne kann es derzeit auch einmal umge-
kehrt laufen, dass Sie oder Du als Teil-nehmer/in am Projekt die 
Muttergottes in unserer Kirche besuchen und dort vor den aufge-
reihten Pilgerbildern beten.	 Diakon Reiner Roos

Liebe Eltern, liebe Kinder,
liebe Gemeindemitglieder,
Vorausgesetzt, besondere Umstände, oder Corona bedingte Ein-
schränkungen, verhindern die Umsetzung unserer in Muckental ge-
planten Krippenfeier nicht, feiern wir diese am 24. 12. 2020, „open 
air“, auf dem Rathausplatz. Natürlich gelten hierbei die aktuellen 
Coronaregeln: Abstand, Alltagsmaske, zahlenmäßige Beschrän-
kung, etc.:
– �Gläser mit Kerzenlicht kennzeichnen die Standflächen, wo sich 

geradlinig Verwandte und/oder in einem gemeinsamen Haushalt 
lebende Personen gruppieren können. Abstand zwischen Perso-
nen, oder Personengruppen mindestens 1½, besser 2 Meter: Es 
gibt einen Empfangs- und Ordnerdienst!

– �Für Bewegungen auf dem Platz (Ankommen, oder Verlassen der 
gekennzeichneten Standflächen, etc.) ist bitte eine Alltagsmaske 
erforderlich.

– �Die Krippenfeier wird um 14.30 Uhr und um 15.30 Uhr, also 
zweimal gefeiert, jeweils mit einer zahlenmäßigen Obergrenze der 
Gottesdienstteilnehmer. Somit wird einer größeren Personenzahl 
der Besuch ermöglicht, gleichzeitig einer zu großen Menschenan-
sammlung vorgebeugt. 

Haben Sie bitte Verständnis, dass eine vorherige Anmeldung 
dringend erforderlich ist !!
– �per Anmeldeformular auf der hompage (www.kath-elf.de), Bitte 

jede Person einzeln mit Telefonnummer anmelden und auf die 
richtige Zeit achten (14.30 oder 15.30 Uhr)

– �per E-Mail an anmeldungen@kath-elf.de (bitte alle Personen mit 
Telefonnummer anmelden)

– �per Telefon, während der jeweiligen Öffnungszeiten: Pfarrbüro 
Dallau: 06261-2765; Pfarrbüro Limbach: 06287-244; Pfarrbüro 
Fahrenbach: 06267-245

Bei Regen oder Schneefall erscheint, wegen der Sichtverhältnisse 
(Leinwand etc.), Regenkleidung u.U. sinnvoller als Schirme?!
Anwesende Kinder dürfen sich verkleiden, als Maria, Josef, römi-
scher Bote, Gastwirt, Hirte, oder Engel, bleiben während der Feier 
bitte bei ihren Eltern, werden aber dennoch ins Geschehen mit ein-
bezogen. Lasst euch einfach überraschen! J
Die Spendenkässchen der Kinder können beim Ankommen oder 
Nachhausegehen in bereitgestellte Körbchen gelegt werden. 
Das „Herzstück“ der kurzen Feier wird die Weihnachtsgeschichte 
sein, wobei unsere jungen Schauspieler*innen vom Krippenspiel 
per Video in die Handlung integriert werden.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ sagen wir, neben den Eltern und un-
seren jungen Akteuren/-Innen, allen, die in irgendeiner Weise dazu 
beitragen, dass unsere Kinderkrippenfeier, in diesem außergewöhn-
lichen Format, zustande kommen kann. Aufgrund der Vielzahl von 

Unterstützern bitte ich um Nachsicht, dass ich auf eine Namensnen-
nung verzichte! Lieben Dank an Euch und Sie alle! gez. Reiner Roos

Das Gewinnspiel des lebendigen Adventskalenders in Dallau
Heute erfahren Sie mehr über das Gewinnspiel des lebendigen Ad-
ventskalenders. An den ersten Fenstern liegen die Teilnahmekarten 
aus. Jeder Besucher, ob groß oder klein, darf sich eine Karte neh-
men. Von Fenster zu Fenster baut sich aus den Buchstaben, die es 
dort zu finden gilt, die Lösung auf. Diese tragen Sie dann in die Teil-
nahmekarte ein und werfen sie bei mir, bis spätestens 26. 12., in den 
Briefkasten. Adresse siehe unten.
Als 1. Hauptpreis gibt es passend zum diesjährigen Adventskalen-
derthema „Die Geschichte von dem Jungen, der die Welt verbes-
sern wollte“ das signierte Buch von der Autorin Karin Schmitt. Sie 
können das Buch auch bereits vorab bei mir erwerben. Die Autorin 
hat mir freundlicherweise ein paar Bücher zugeschickt. Zum Buch 
dazu bekommen Sie einen der weiteren Hauptpreise wie: Geschenk 
Oase: eine Lampe im Wert von 100 €; Firma Mack, Sanitär-Hei-
zung-Geschenke: 2 Lampen im Wert von 100 €; Firma Herrmann 
GmbH, Karosserie und Lack: Gutschein über Reifenwechsel sowie 
ein Gutschein für eine Fahrzeugreinigung; Bäckerei Englert, Land-
bar, Biemer Mühle und Metzgerei Mehl haben etwas leckeres für 
den Elztäler Gaumen im Gepäck; Firma Thee spendete u.a. einen 
Schneeflitzer, eine KFZ Kombitasche u.v.m.; Casa Medica: Advents-
dekoration; Friseur Elena: Shampoo; Getränke Fessner: Hoffen-
heim Fan-Artikel, Kühltaschen u.v.m.; Elztal Apotheke: 20,– € & 
10,– € Gutschein, sowie Säfte, Öle und vieles mehr; Sparkasse: u.a. 
Kopfhörer, Bluetooth Aqua-Sound-Lautsprecher; Raiffeisenbank: 
25 Kinder Memoryspiele sowie 4 Frühstücks-Service; Manu´s 
Mode Ecke versorgt die weiblichen Teilnehmer mit tollen Gewin-
nen; Druckerei Laub u.a. 3 exklusive DIN A3 Kalender mit Fotos 
aus der Umgebung sowie Texten von Peter Lahr.
Sie sehen, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein! Wer von zu 
Hause aus miträtseln möchte hat unter YouTube „Lebendiger Ad-
ventskalender Dallau“ oder unter dem QR Code die Möglichkeit 
dabei zu sein.
An alle Spender möchte ich bereits jetzt schon einmal meinen herz-
lichen Dank aussprechen. Wir sind wahrlich ein Glücksdorf!

Sabrina Neidig, Untere Augartenstraße 31a

10. 12.	 Fam. Czillich	 Fichtenstr. 1
11. 12.	 Firma Mack	 Nussbaumstraße 1
12. 12.	 Fam. Christian Geier	� Fenster an der Landbar
13. 12.	 Musikschule Schifferdecker	 Katzentalerstr. 24
14. 12.	 Fam. Behr	 Erlenstr. 9
15. 12.	 Geschenk Oase	 Hauptstr. 7
16. 12.	 Familie Müller	 Lehnackerstr. 9
17. 12.	 Sparkasse Dallau	 Hauptstr. 9
18. 12.	 Fam. D. Claus/K.Kuhbach	 Akazienstr. 3
19. 12.	 Fam. Andreas Fischer	 Krähwaldstr. 4
20. 12.	 Bücherei Dallau	 Kichenstraße 7
21. 12.	 Fam. Bauer	 Rechter Weiler 23
22. 12.	 Raiffeisenbank Elztal	 Dorfstr. 5a
23. 12.	 Kindergottesdienstteam	� ev. Gemeindehaus 

Felderweg 4
24. 12.	 Fam. Horst & Manuela Frei	 Dorfstr. 14a

Evangelische Kirchen Auerbach und Dallau 
Evangelisches Pfarramt, Felderweg 6A, 74834 Elztal-Dallau
Tel: 06261-2611 Fax: 06261- 3011, pfarramt@ekidua.de, Internet: 
www.ekidua.de
Öffnungszeiten: �Montags          9.00–12.00 Uhr	  

Donnerstags 13.00–16.00 Uhr

http://www.kath-elf.de
mailto:anmeldungen@kath-elf.de
mailto:pfarramt@ekidua.de
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Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Pfarramt über den Anrufbe-
antworter zu erreichen. Bitte sprechen sie ihre Nachricht auf den AB 
wir rufen zurück!

Gottesdienst am nächsten Sonntag (13. 12. 2020), 3. Advent
Auerbach     9.15 Uhr Pfrin. Bettina Roller
Dallau        10.15 Uhr Pfrin. Bettina Roller

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung zu den Gottesdiensten 
nicht mehr erforderlich ist, weiterhin aber eine Anwesenheitsliste 
geführt wird.
Bis auf Weiteres, darf in den Gottesdiensten nicht gesungen werden, 
und der Mund-Nasenschutz muss während des gesamten Gottes-
dienstes getragen werden.
Die 2-m-Abstandregel ist weiterhin zu beachten.

Voranzeige – Gottesdienste an Weihnachten 
– Heilig Abend 
Auerbach	 15.30 Uhr Prädikant Manfred Schaller
	 17.00 Uhr Prädikant Manfred Schaller 
Dallau	 17.00 Uhr Pfrin. Bettina Roller auf dem Schlossplatz
	 22.00 Uhr Pfr. i. R. Hans-Wilhelm Koopmann
– 1. Weihnachtstag (25. 12. 2020)
Auerbach	 9.15 Uhr Pfrin. Bettina Roller
Dallau	 10.15 Uhr Pfrin. Bettina Roller
– 2. Weihnachtstag (26. 12. 2020)
Auerbach	 18.30 Uhr �ökum. Gottesdienst, Prädikantin Dr. Doro-

thee Schlegel, mit Aussendung der Sternsin-
ger 

In Dallau findet am 2. Weihnachtstag kein Gottesdienst statt!

Es ist erforderlich, sich zu allen Weihnachtsgottesdiensten anzu-
melden.
In Auerbach ist das ab sofort bei Elke Bansbach möglich! 
(06293/1351)
Über das Anmeldeverfahren in Dallau, informieren wir Sie in der 
nächsten Woche. 
In allen Gottesdiensten sind die Sitzplatzzahlen begrenzt. 
Auf dem Schlossplatz sind 100 Personen die Obergrenze!

Gemeindehaus in Auerbach wird zum Adventskalender!
In der Adventszeit findet normalerweise vieles in und um das Ge-
meindehaus in Auerbach statt. In diesem Jahr ist alles anders. Trotz-
dem wollen wir, wo immer es möglich ist, für unsere guten und ver-
trauten Traditionen andere Lösungen finden, denn diese Rituale 
bedeuten uns und vielen Menschen in Auerbach sehr viel.
So kann das Gemeindehaus auch in diesem Jahr zum Anlaufpunkt 
werden, denn wir werden die Giebelfront des Hauses in einen Ad-
ventskalender verwandeln. Vom 1. bis 24. Dezember wird sich täg-
lich ein Fensterfeld öffnen und für Sie eine kleine Botschaft bereit-
halten. Am Abend sind die Fenster beleuchtet, so dass es sich lohnt, 
bei einem Abendspaziergang das beleuchtete Haus auf sich wirken 
zu lassen. Über allem steht der Gedanke: Wir sind miteinander ver-
bunden, wir denken aneinander und sind füreinander da – auch 
und gerade in dieser schwierigen Zeit.
In diesem Sinne wünschen wir eine gesegnete Adventszeit und al-
les Gute!

Astrid Junker + Ingrid Glandien 
Förderverein Ev. Gemeindehaus Auerbach e.V.

Evangelische Kirche Fahrenbach und Muckental
Adolf-Weber-Str. 12, 74864 Fahrenbach. Tel.: 06267/284; Mail: 
Pfarramt@ev-fahrenbach.de; Homepage: www.ev.fahrenbach.de 
Bürozeiten des Sekretariats: dienstags von 09.00-13.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Verein-
barung
Beachten Sie bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen 
Andacht geöffnet ist. 
Sonntag, 13. 12. 2020 – 3. Advent
10.00 Uhr 	Hauptgottesdienst, Fahrenbach (Peter Kinzler, Präd.)

Mittwoch, 16. 12. 2020
18.00 Uhr	 Konfirmandenunterricht, Alter Kindergarten Fahren-

bach
Sonntag, 20. 12. 2020 – 4. Advent
10.00 Uhr 	Hauptgottesdienst, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-

Landzettel)

Gottesdienst in der Kirche und im Live-Stream
Liebe Gemeinde, 
jede Woche laden wir herzlich zum Gottesdienst in die evangelische 
Kirche nach Fahrenbach. 
Wenn Sie noch nicht in die Kirche möchten, haben Sie die Möglich-
keit, die Gottesdienste auch von zu Hause aus mitzufeiern, da wir 
diese live auf Youtube übertragen. Dort bleiben Sie gespeichert, so-
dass Sie auch noch nach der Live-Übertragung die Gelegenheit ha-
ben, die Gottesdienste anzuschauen. 
Um den Gottesdienst zu „finden“, geben Sie bitte in Youtube „Evan-
gelische Kirche Fahrenbach“ in der Suche ein. 
(Bei der Übertragung ist zum jetzigen Zeitpunkt nur der Altarraum 
zu sehen und somit nicht die Gottesdienstbesucher.)
Wir freuen uns, wenn wir Sie in der Kirche oder am Bildschirm zu 
unseren Gottesdiensten begrüßen können. 

Bitte beachten Sie folgendes Schutzkonzept (Stand 20. 10. 2020):
– �Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist nicht erforderlich. Bei einer 

„normalen“ Anzahl von Gottesdienstbesuchern (wie vor der Co-
rona-Krise an einem „normalen“ Sonntag) reichen die verfügba-
ren Plätze aus. (Für die Feiertage muss noch eine separate Lösung 
gefunden werden.) Sollten jedoch wider Erwarten mehr kommen, 
als Plätze vorhanden sind, können wir jedoch niemanden mehr 
einlassen, sobald alle Plätze belegt sind. 

– �Jeder Mitfeiernde muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen 
(bitte bringt möglichst einen eigenen Stift mit). Der Name, An-
schrift und Telefonnummer müssen gut lesbar angegeben werden. 
Wer möchte, kann sich vorab im Pfarramt „registrieren“ lassen 
(Man sucht sich einen gut merkbaren Wunschkürzel aus, wie den 
Geburtstag oder das Nummernschild und gibt dazu seine persön-
lichen Daten an. Dann braucht man beim Gottesdienst nur noch 
sein Kürzel einzutragen). Die Liste wird Datenschutzkonform 
aufbewahrt. Nur das Gesundheitsamt darf diese im Falle eines In-
fektionsgeschehens einsehen.

– �Wir müssen darauf bestehen, dass jeder eine Maske während des 
gesamten Gottesdienstes trägt. 

– �Beim Verlassen wird die Kirche von hinten nach vorne „geleert“. 
Das heißt, dass diejenigen, die vorne sitzen, als letzte die Kirche 
verlassen und die, die hinten sitzen, als erste. 

– �Der Abstand der Sitzplätze ist vorgegeben. Jeder Sitzplatz hat ein 
Sitzpolster. Diese dürfen nicht eigenmächtig verschoben werden, 
damit die Mindestabstände zuverlässig eingehalten werden. („Vor-
gerichtet“ sind Sitzgruppen von ein bis drei Personen)

– �Das Singen ist nicht erlaubt, Vaterunser und Glaubensbekenntnis 
dürfen nur leise mitgesprochen werden! 

– �Bitte nehmen sie nach Möglichkeit eigene Gesangbücher von zu 
Hause mit. Die Gesangbücher der Kirche dürfen jedoch genutzt 
werden, wenn diese eine Woche nicht in Gebrauch waren. 

– Bleiben Sie bei Erkältungssymptomen und Fieber bitte zu Hause.

Evang. Pfarramt der Friedenskirche Neckarburken 
Wörschelstr. 3a, 74834 Elztal * Tel. 06261 - 2688 
www.friedensgemeinde-neckarburken.de

Sonntag, 13. Dezember – 3. Advent
  9.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant Manfred Schaller)
Mittwoch, 16. Dezember
10.00–12.00 Uhr Bürozeit
Sonntag, 20. Dezember – 4. Advent
10.15 Uhr Gottesdienst (Prädikant Ulrich Heck)

Die Kasualvertretung im Dezember übernimmt Pfarrerin Betti-
na Roller (01729742700)
Ausnahme: 17. 12. – Ehepaar vom Hoff, Tel. 9399259

mailto:Pfarramt@ev-fahrenbach.de
http://www.ev.fahrenbach.de
http://www.friedensgemeinde-neckarburken.de
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Info
Ab sofort muss ein Mund- und Nasenschutz während des komplet-
ten Gottesdienstes getragen werden.

Gottesdienst
Wir wollen Gottesdienst feiern und uns trotzdem nicht anstecken. 
Aus diesem Grund wollen wir folgende Regeln beachten:
– Wir halten 2 m Abstand, auch beim Betreten der Kirche
– �Am Eingang der Kirche werden die Hände mit Desinfektionsmit-

tel besprüht
– �Wir sind verpflichtet eine Anwesenheitsliste zu führen, die nach  

3 Wochen geschreddert wird
– �Die Bestuhlung im Inneren der Kirche ist auch auf diese 2m aus-

gerichtet
– �Für Paare oder in einem Haushalt Lebende haben wir zwei Stühle 

nebeneinander vorgesehen.
– Abendmahlsfeiern finden zunächst bis Erntedank nicht statt
– �Wir haben 18 Plätze in unserer Kirche. Sollten mehr Menschen 

am Gottesdienst teilnehmen wollen, bieten wir gerne die Predigt 
in Schriftform an, müssten aber den Zutritt dann verwehren.

– �Weiterhin stehen Ihnen am Schaukasten vor der Kirche und 
am Gemeindehaus die Gottesdienste und Gebete schriftlich zur 
Verfügung, ebenso im Internet (www.friedenskirche-neckar-
burken.de)

Der Kirchengemeinderat

Ev. Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach
Kirchgasse 4, 74743 Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/370, 
Email: info@ev-grosseicholzheim.de, Internet: www.ev-grossei 
cholzheim.de

Samstag, 12. 12. – Adventsbesuche Rittersbach 
ab 13.30 Uhr
Sonntag, 13. 12. – 3. Advent
  9.00 Uhr	 Gottesdienst Großeicholzheim (Präd. Elke Reichert)
10.00 Uhr	Gottesdienst Rittersbach (Präd. Elke Reichert)
18.00 Uhr 	Abendgottesdienst Großeicholzheim (Team Abend-

gottesdienst)

Kinder besuchen Senioren im Advent
Auch in diesem Jahr machen sich die Kinder in Rittersbach auf In-
itiative der evang. und kath. Kirchengemeinde in der Adventszeit 
wieder auf den Weg, um alle Senioren ab 80 Jahren zu besuchen. 
Anders als üblich kann in diesem Jahr bei den Besuchen nicht ge-
sungen werden. Trotzdem ist ein kurzer Besuch mit ausreichendem 
Abstand an der Haustür und die Übergabe eines kleinen Geschen-
kes möglich. Die Adventsbesuche finden am Samstag, den 12. De-
zember, ab 13.30 Uhr statt.

Abendgottesdienst in der Adventszeit
Am 13. Dezember findet um 18 Uhr ein adventlicher Abendgottes-
dienst in der Evang. Kirche Großeicholzheim statt. Wie immer wird 
sich der Abendgottesdienst in seiner Form, seinem Ablauf und der 
musikalischen Begleitung mit Band von den traditionellen Gottes-
diensten unterscheiden. Es gilt wie in allen Gottesdiensten derzeit 
das Corona-Schutzkonzept, u.a. mit Abstandsregel und Masken-
pflicht.

Gottesdienste in der Weihnachtszeit
Die Abstandsregeln aufgrund der Corona-Pandemie sorgen an vie-
len Orten dafür, dass für die traditionell sehr gut besuchten Got-
tesdienste in der Weihnachtszeit neue Lösungen gefunden werden 
müssen. Die Evang. Kirche in Rittersbach ist zu klein, um dort wie 
in jedem Jahr die Weihnachtsgottesdienste zu feiern. In ökumeni-
scher Absprache werden daher die evangelischen Gottesdienste an 
Heiligabend um 15 Uhr, am 1. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr und 
an Silvester um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Rittersbach 
gefeiert werden. Für den Gottesdienst an Heiligabend wird um eine 
Anmeldung beim Evang. Pfarramt (Tel. 06293/370) oder bei Wolf-
gang Dengel (Tel. 06293/79364) gebeten. Die Gottesdienste im Ad-

vent, am 2. Weihnachtsfeiertag und im neuen Jahr finden in der 
Evang. Kirche statt.
Die evangelische Gemeinde bedankt sich ganz herzlich bei ihren 
katholischen Geschwistern für dieses besondere Zeichen ökumeni-
scher Gastfreundschaft! 

Vereinsnachrichten

Verschiedenes
Die Deutsche Rentenversicherung informiert:
Wann kommt der Bescheid?
Bis Ende 2022 bekommen alle anspruchsberechtigten Rentnerin-
nen und Rentner ihren persönlichen Grundrentenbescheid von der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV). Das geschieht stufenweise: 
Ab Mitte 2021 sollen im ersten Schritt alle Personen ihre Berech-
nung zur Grundrente erhalten, die ab 1. Juli 2021 neu in Rente ge-
hen oder parallel zu ihrer Rente noch andere Sozialleistungen be-
ziehen. Gleiches gilt für diejenigen, die bereits vor 1992 in Rente 
gegangen sind. Abgeschlossen wird das Versandverfahren voraus-
sichtlich Ende 2022 mit den jüngsten Rentnerinnen und Rentnern 

http://www.friedenskirche-neckarburken.de
http://www.friedenskirche-neckarburken.de
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sowie mit Personen, die zwischen Januar und Juni 2021 zum ersten 
Mal eine Rente erhalten. 
Grundrentenansprüche können frühstens ab Januar 2021 entstehen. 
Unabhängig davon, wann man Post von der Rentenversicherung be-
kommt: Aufgelaufene Zahlungen werden selbstverständlich rück-
wirkend überwiesen.
Damit der straffe Zeitplan eingehalten werden kann, muss die 
DRV gut geschultes Personal einsetzen: Bundesweit werden für die 
Grundrentenarbeiten mehr als 3.000 neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter benötigt, über 200 davon bei der DRV Baden-Württem-
berg. Derzeit sind entsprechende Stellen ausgeschrieben, die auch 
für Quereinsteiger aus anderen Verwaltungs- und Sozialversiche-
rungsbereichen geeignet sind (mehr dazu unter www.deutsche-ren 
tenversicherung-bw.de > Karriere). 
Insgesamt wird die neue Grundrentenleistung im Einführungsjahr 
etwa 1,3 Milliarden Euro kosten und bis 2025 auf 1,61 Milliarden 
Euro ansteigen. Hinzu kommen 2021 nochmal rund 400 Millio-
nen Euro für Personal und Verwaltung. Die Grundrente soll über 
Steuereinnahmen finanziert werden und nicht über die Beiträge der 
Versicherten. Deshalb wird der Bundeszuschuss zur Rentenversi-
cherung um 1,5 Milliarden Euro erhöht.
Mehr Informationen und eine Broschüre zum Herunterladen fin-
den Interessierte auf der Themenseite rund um die Grundrente un-
ter http://www.deutsche-rentenversicherung.de/grundrente.

Fern seiner Heimat Dallau, die er doch so sehr hat geliebt
ging er heim in ewigen Frieden, wo es ihm Ruhe gibt

In stiller Trauer nehmen wir Abschied 
von meinem geliebten Mann, unserem 
Vater, Schwiegervater und Opa

Piet Koevoets
geboren am 21. August 1947 in Dallau
gestorben am 4. Dezember 2020 in Etten-Leur (NL) 

In Liebe und Dankbarkeit
Jeanne
Jürgen, Loes und Felien
Viola und Peter
Anne, Daan

Traueranschrift:
Jeanne Koevoets, Antoon Coolenstraat 23
4873 CS Etten-Leur, Niederlande
jeanne48@ziggo.nl / jurgenkoevoets@hotmail.com

Die Trauerandacht fi ndet im engsten Familienkreis statt

Neugereut 2 · 74838 Limbach
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · www.henn-bauer.de

Wir haben auf Grund unserer Betriebsferien  
von Donnerstag, 24. Dezember 2020, bis einschließlich  

Freitag, 8. Januar 2021, geschlossen.  
Ab Montag, dem 11. Januar 2021,  

sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.

LBS Beratungsstelle 
74821 Mosbach
Tel. 06261 861480 
Tel. 06261 861481

Beachten Sie bitte
vor Ihrem Einkauf

die Anzeigen

unserer Inserenten.

Wo kann der Austräger
Ihr Mitteilungsblatt hinlegen?
Denken Sie daran, wenn Sie kein oder ein 
durchnässtes Mitteilungsblatt vorfinden,
dass ein Briefkasten oder Zeitungshalter 
an gut sichtbarer Stelle angebracht und 
Ihre Haus-Nummer ersichtlich ist.
                      Vielen Dank! Ihr Austräger
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 Sudoku
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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Apothekerin Sabine Cardia e.K. · Kirchenstr. 4 · 74834 Elztal-Dallau
Telefon/WhatsApp 06261/9181160

BEERDIGUNGS- INSTITUT

ROOS
Särge, Überführungen, Einäscherungen,

In- und Ausland, Ausgrabungen, 
Umbettungen, Friedwald. 

Erledigen aller Formalitäten. 
Zugelassen auf allen Friedhöfen.

Zu jeder Zeit! Bei Todesfällen rufen Sie an! 

� (06261) 1144777722 oder 15953 
(0172) 6377121, (0172) 2637712 od. (0173) 5346890

74821 Mosbach-
Lohrbach

Kurfürstenstr. 37

Besen „Zum Kolbe“
Wir wünschen allen ein gesegnetes Fest und dass wir bald 

wieder im neuen Jahr in gewohntere Bahnen zurückfinden!

Bis auf Weiteres haben wir donnerstags (16–19 Uhr) sowie an Sonn- 
und Feiertagen (11–19 Uhr, Achtung: An Neujahr geschlossen) 
Abholservice mit wechselnder Speisekarte (Bitte Homepage beachten  
oder telefonische Anfrage). An Weihnachten (25./26./27.12.2020, 
jeweils von 11–14 Uhr) bieten wir Churrasco (brasilianische Grillspeziali-
täten) mit Salaten an.
Wir bitten um rechtzeitige Vorbestellung. (Für Weihnachten bis 23.12.)

Auf Ihren Besuch freut sich das Kolbe-Team
Seckach-Waidachshof · Tel. (06291) 416350 · www.zum-kolbe.de

gültig vom 11. 12.  
bis 17. 12. 2020

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Zarter Rinderbraten oder 
fertig eingelegter Sauerbraten kg € 12.80
Herzhafter Bierschinken
~  auch als Portionswürstchen! 100 g € 0.95
Kalbsleberwurst ~  auch als Portionswürstchen!

oder grobe Landleberwurst 100 g € 0.85
Hausmacher Schwartenmagen
 ~  weit und breit bekannt! 100 g € 0.90
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Schmecken Sie den Unterschied!
Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  

von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:
anzeigen@henn-bauer.de
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